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Pàgogijlht
Vlâtter.

Vereinigung des .Schweizer. CrzieiMgssrenàg" und der Hädag. Kliittet'.

AW des Vereins kattM. Lehrer und Schulmänner der Schwell

und des schweizerischen katholischen Crzlehungsveretus.

«»stedel«. 28. Juni 1S12. Nr. 26 l9. Zahrga«g.

Nedaktionukommilston:
HH. Rektor Keiler. ErziehunaSrat. Zug. Präsident; die HH. Seminar-Direktoren Paul Diebolder,
Rickenbach (Schwpz) und Laur. Rogaer. Hitzkirch. Herr Lehrer I. Settz. Amben (St. Gallen)
und Herr Clemens Frei zum „Storchen". Cinsiedeln. Einsendungen sind an lebleren, al» den
Ihef'R«daktor, zu richte». Znl«r»t-Austräg« aber an HH, Haaseusicin », «agier in Luzern,

Nbonn«m«nt:
Erscheint wöchentlich einmal und kostet jährlich Fr. 4.d0 mit Portozulaae.

Bestellungen bei den Verlegern: Cberle 6e Rickenbach. BerlagShandlung, Cinsiedeln.
Nranr»«t«N» »«» vereint kath. Lehrer un» ea>ul«»«ner »er «ch»»I»!

Berbandêprâsident Hr, Lehrer I Lesch, kt, giden, Berbandtkallier Hr, Lehrer
Als. Cngeler, Lachen-Bonwil (Check lX

Iuhuli: «am Züchtigungtrecht de» Lehrer», — Ferienkurse, — Bedrohung und Schädigung von
Schule und Familie durch den Sport. — von unserer Krankentasse. — Um den Fall 0r. Fdr-
sler herum, — Tars und soll ich meinem Kinde Taschengeld geben — Natur und Kultur, —
Korrespondenzen. — Literatur, — Reiscsohrer. — Briefkasten der Redaktion. — Inserate,

Wom Züchtigungsrecht des Lehrers.
(Schlug.)

Zahrliissige Tötung liegt dann vor, wenn zufolge Unvorsichtigkeit
des Züchtigenden eine Züchtigung einen tbtlichen Ausgang nahm. Tod
und Züchtigung müssen dann aber in einem erkennbaren Zusammenhang

stehen, und es muß dem Züchtigenden der möglicherweise tvtliche AuSgang
klar voraussehbar gewesen sein, nicht aber die TodeSart.

Anmerkungen, c) Fahrlässig» Tätung.
Luz. Polizei-Strafgesetz 8 74.
.Wer au» Fahrlässigkeit durch eine Handlung oder Unterlassung den Tod

eine« Menschen verschuldet, ist mit Sefângni» nicht unter 2 Monaten zu be-

strafen.
Wenn der Täter zu der Aufmerksamkeit oder Borficht, welche er bei der

fahrlässigen Tvtung au» den Augen setzte, vermöge seine« Amte«, Berufe« oder
Gewerbe» besonder» verpflichtet war, kaun derselbe zeitweilig bi» aus die Dauer
von 5 Jahren oder für iwwer zu einem solchen Amte für unfähig, oder der

Besugni» zur Betreibung seine« Berufe« oder Gewerbe« verlustig erklärt werden."
Lande«gericht Pot«da« 1904.
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.Schwacher Rohrstockschlag an da« linte Knie (rechtmäßige Züchtigung).
Tod an eitriger Entzündung der Lunge und gleichzeitiger Entzündung det
Herzinnern, infolge eitrigen Ergüsse« in da» Kniegelenk, der durch den Schlag
oder Stoß mit nachfolgender Schienbeinverletzung verursacht ist. Abgesehen von
der UnWahrscheinlichkeit de« Kausalzusammenhänge« zwischen der angeblichen
Züchtigung und der tütlichen Affeltion, wird die Vorau«sehbarleit de« tötlichen
Erfolge« verneint.'

Landgericht II Berlin 1999.
.Miederholte Züchtigung auf da« Gesäß eine« Knaben, zwei oder dreimal

unter gleichzeitigem Aufdrücken de« Körper« (Bauche«) auf den Tisch einer Schul-
bank. Am S. Tage Tod infolge eitriger Bauchfellentzündung, die sich im An-
schluß an eine Zerreißung de« Wurmfortsatze« gebildet hatte. Der Kausalzu-
sammenhang wird verneint, und der Tod war auch nicht vorau«sehbar. Die
Züchtigung hielt sich innerhalb der erlaubten Grenzen und wär« bei einem ge»

funden Knaben nicht gefährlich gewesen; von der Krankheit de» Gezüchtigten
wußte der Lehrer nicht«.'

Freiheitsberaubung. Hier kann es sich bloß darum handeln, dem

Schüler jene Freiheit zu entziehen, seinen Aufenthaltsort selbst zu wählen

ihn auf einen bestimmten Ort zu beschränken (Einsperruny). Sie kann

nur dann Gegenstand einer strafrechtlichen Verhandlung werden, wenn

sie bez. ihrer Dauer oder wegen deS gewählten Raumes Anlaß zur Ge-

sundheitsbeschädigung werden kann.

Beleidigung. Luz. Polizeistrafgesetz Z 93 al. 3.

.Die Beleidigung setzt die Absicht, den andern an der Ehre zu kränken,
vorau«. Da« Vorhandensein oder Nlchtvorhandensein der Absicht ist vom
Richter au« den vorhandenen Umständen zu ermessen.'

Den Tatbestand der Beleidigung erfüllen wir Lehrer in den Schulen

täglich oftmals, zuvörderst mit den Ehrenstrafen; doch find wir durch

unser subjekt. und Gewohnheitsrecht zur Züchtigung gedeckt. Für ein-

geklagte Beschimpfungen hingegen könnte möglicherweise der nachfolgende

Strafparagraph (freilich mit den Mindestmaßen) Anwendung finden.
Luz. Polizei-Strafgefetz Z 94:
.Die Strafe der Beleidigung ist Gefängni« bi« auf 6 Wochen oder Geld-

büße bi« auf 109 Franken.'
Anmerkungen. 2 Entscheide nach Kaufmann.
1. Ein Lehrer hatte einen Schüler, der ihm viel Schwierigkeiten machte,

bei Gelegenheit einer Szene, in der Faulheit. Widersetzlichkeit und betrügerische
Au«rede verbunden auftraten, wie folgt angeredet: »Tu Gauner, du Bummel,
kannst dich nach den Abruzzen scheren; du bist so schlecht wie dein Bruder.
Nimm dich in acht, daß du nicht noch in Fürsorgeerziehung kommst.' Eritin-
stanzlich wurde der Learer freigesprochen, weil er da« Rügerecht nicht über-
schritten habe. Da» Oderlande«gericht Hamm verurteilte ihn wegen dem Au«druck
.Gauner', der eine Beleidigung darstelle, zu 5 Mk. Buße.

2. Ein« Schülerin, welch« d>« Vols«schule besuchte, stand im Verdachte,
der sich später al« unbegründet »wie«, einem Bäckermeister, für den sie Brötchen
«»»getragen hotte, Geld unterschlagen zu haben. Der Lehrer der Schülerin,
welcher hievon Kenntni« erhielt, machte dem Mädchen dieserhald Vorholtungen.
Er setzte e« aus den untersten Platz, züchtigte e« mit eine« Rohrstock und be»
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schimpfte e« vor der ganzen blasse mit den Worten: .Diebin, Spitzbübtn". Die
Mutter der Schülerin erhob hierauf gegen den Lehrer Privatllage wegen dffent»
liter Beleidigung. Der Lehrer wurde freigesprochen weil er von der Richtigkeit
seine« Borhalte« bei Ausfüllung der Strafe überzeugt war und nach A 1S3 de»
R. Et. G. B. zu Vorhaltungen und Rügen berechtigt ist.

Ganz gl. Fall Erkennt»,« de«. k. Obergerichte« vom 3. Okt. 1888.

Drohung. Luz. Polizeistiafgesetz Z 121 »I. 2:
„Die Androhung geringerer Uebel ist mit einer Geldbuße bi« 100 Fr.

oder mit Gefüngni« zu bestrafen."

Der ungegebene Tatbestand erfüllt sich in der Schule unzählig«

Mal; jedoch ill der Lehrer fast in allen möglichen Fällen durch seine

Züchtigungsbefugnis gedeckt. Drohungen mit Amtsmißbrauch (häufig
mit verbot. Züchtigung) sind mindestens unpädagogisch.

Nötigung. Luz. Polizeistrafgesrtz 8 82:
.Wer widerrechtlich durch Gewalt oder Drohungen einen andern zu einer

Handlung, Unterlassung oder einem Dulden zwingt, wird, sofern die Tat nicht
eine schwere Re<t>t«verletzung enthält, mit Gefüngni« bl« zu 1 Monat oder mit
Geldstrafe bi« 100 Fr. gebüßt.'

Die Nötigung ist ein in der Schule oft angewendetes ErziehungS-
Mittel. Sie kommt dem juristischen Tatbestand da am nächsten, wo der

Lehrer den Schüler zur Entgegennahme einer Züchtigung zwingt. Die
Nötigung ist jedoch unter den gleichen Bedingungen, wie die Drohung,
bloß Erziehungsmittel und kann dem Strafparagraphen nicht unterstellt
werden.

Nerleumduug. Luz. Polizeistrafgesetz 8 91 :

.Die Strafe der Verleumdung ist: ») wenn der Verleumder die Unrich-
tigkeit de« Vorhalte« gekannt hat, Gefüngni« nicht unter 14 Tagen oder Geld»
buhe bi« 200 Fr., d) wenn sich die betreffenden Aussagen bloß als unbesonnene
Nachreden darstellen, kann erstere Strafe bi« auf '/< ermäßigt werden.

Die Verleumdung, als bewußt unwahrer Vorhalt, kommt in der

Schule hin und wieder vor, um den eines Vergehens verdächtigen Schüler
zu einem Bekenntnis, besonders in vollem Umfange, zu veranlassen.

Meistens wird die Rechtswidrigkeit dieses Tatbestandes durch die zustän«

dige ErziehungSgewalt gedeckt. Der oben angesührte Strafparagraph
soll mehr eine Warnungstafel sein für jene Lehrpersonen, die Anspiel»

ungen gefährlicher Art auf Eltern usw. lieben.

Ich bin am Ende meiner Wanderung angelangt, soll ich sagen

»durch die Wüste de« Züchtigung»rechte«'?

Wa» soll nun au« dem Studium der ganzen weitschichtigen Materie
siir »n, jehrer resultieren? Ich habe eingangs schon daran erinnert,
daß ein neues einheitliches Strafgesetzbuch für die Schweiz in Vor»

dereitung ist. Diese GesetzeSnovelle wird sich auch mit dem Züchtig»

ungsrecht der Lehrer zu befassen haben. Dr. Kaufmann, Zürich, dessen
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Werk ich hier oft zitiert habe, macht nun às ìs^e kereuà» folgenden

Vorschlag:
.Da« etdgen. Strafgesetzbuch bestimmt, daß jede gesund»

heittgekö hrliche Züchtigung verboten sei.'
Diese allgemeine Fassung einer so wichtigen Bestimmung will mir

nicht gefallen. Ihre Dehnbarkeit ist einfach grenzenlos, und ihre Wirk»

ungen müßten, bei der fast unbeschränkten Möglichkeit für daS subjektive

Ermessen deS Richters, für den Lehrerstand höchst ernst und bedauerlich

sein. Ich möchte daher vorschlagen, daß folgender Satz im neuen Gesetze

Aufnahme fände:
.Da« ZüchtigungSrecht der Lehrer wird grundsätzlich an»

erkannt.'
Ich möchte alle meine BerusSgenossen auffordern, doch nichts zu

unterlassen, waS dazu dienen könnte, diesem Vorschlag zum Durchbruch

zu verhelfen. Wir gewinnen dadurch endlich einmal die gesetzliche Grund«

läge für unsere Züchtigungshandlungen ohne eine gefährliche Vieldeutig»
keit der betreffenden Bestimmung.

Sollte dieses grundsätzlich festgelegte ZüchtigungSrecht vom Gesetz»

geber auf eidgenössischem oder kantonalem Boden je weiter ausgebaut
werden, so möchte ich folgende Vorschläge machen:

a) E« soll für die Züchtigungen durch die Lehrer eine negative oder posi»

tive Grenze angegeben werden. Der Lehrerschaft würde dies» Fassung belieben:
Dem Lehrer sind alle jene Züchtigungen verboten, welche vorübergehend oder
dauernd die Gesundheit des Gezüchtigten schädigen. Folgezustände oder Spuren
einer Züchtigung, welche nicht langer al» 4—ö Tage dauern, fallen nicht in
Betracht. Schlage an den Kopf find unzulässig und in jedem Falle strafbar,
ebenso die Sinsperrung in einem gesundheittgesührlichen Raum.

d) Sollte der gemachte Vorschlag nicht belieben, so verlangen wir zu un»
serm Schutze, dab die Frage, ob der Lehrer sein Z.-R. überschritten habe, nach
dem Muster St. Sallen« von einer besondern Instanz geprüft werd«. Ist da»
nicht erreichbar, so möchte der Strafrichter dazu verhalten werden, in jede«
Falle ein unverbindliche« Gutachten einzuholen bei der zuständigen Erziehung«»
dehörd«.

o. Die Uebertretung de« Züchtigungtrechte» wird erstmal« durch den ge»

richtlichen Verwei», sodann durch die anderweitig vorgesehenen Geldbuben event,
mit Gefängni« bestrast.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Schulmänner! Wachen

wir auf und vertreten wir unsere Interessen, so lange eS Zeit ist, ein

.Später' möchte zu spät sein!

Ferienkurse
für Lehrer nnd Lehrerinnen an Volksschulen; veranstaltet von der

Universität Areibnrg i. Ue. vom 22. bis 27. Juli lSt2.


	Vom Züchtigungsrecht des Lehrers [Schluss]

